Dienstvereinbarung
zur Arbeitszeitregelung im xxxxxx Krankenhaus Freiburg

Zwischen der Leitung des xxx Krankenhaus in Freiburg
vertreten durch Herrn xxxx Geschäftsführer

und der Mitarbeitervertretung des xxxx Krankenhauses ,

vertreten durch Herrn xxx MAV-Vorsitzender

Wird gemäß §38 (MAVO) folgende Dienstvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit, insbesondere des Bereitschaftsdienstes geschlossen.

Präambel

Diese Dienstvereinbarung dient der Umsetzung der entsprechenden Paragraphen der Anlage 5 zu den AVR in Verbindung mit § 7 bzw. § 12 ArbZG zur Regelung der Arbeitszeit im xxxx Krankenhaus Freiburg. 

Ihr Zweck ist die Sicherung und Gewährleistung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die Beschäftigten. Die Dienstvereinbarung soll auf Grundlage der gesetzlichen und der AVR-Regelungen eine an die konkreten Bedingungen der Einrichtung angepasste Arbeitszeitgestaltung ermöglichen.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für die Mitarbeiter des xxx Krankenhaus Freiburg. Sie gilt nicht für die Chefärzte sowie alle sonstigen leitenden Mitarbeiter im Sinne des § 3 Abs. 2 der MAVO.

§ 2 Arbeitszeit/Betriebszeit
Die Betreuung der Patienten erfolgt in der Regel an 24 Stunden am Tag. Die mit Vollarbeit bzw. Bereitschaftsdiensten abzudeckenden Zeiten sind entsprechend der derzeitigen Leistungsbeschreibung festzulegen.

Die maximale Höchstarbeitszeit pro Woche (Montag 0.00 Uhr bis Sonntag 24.00 Uhr) beläuft sich auf 60 Stunden. Die durchschnittliche Höchstarbeitszeit pro Woche beläuft sich auf 48 Stunden, wenn außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit Dienstleistungen in Form des Bereitschaftsdienstes oder Rufbereitschaft zu erbringen ist (§ 7, 1 der Anlage 5 der AVR).

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 38,5 Stunden/Woche.

§ 3 Verlängerung des Höchstmaßes der täglichen Arbeitszeit mit und ohne Bereitschaftsdienst

1.) Mit Ausgleich innerhalb der Höchstgrenze des Arbeitszeitgesetzes von durchschnittlich 48 Wochenstunden kann die tägliche Höchstarbeitszeit auf werktäglich 10 Stunden gemäß § 1, Abs.1 Anlage 5 verlängert werden, wenn innerhalb des Ausgleichszeitraumes von 52 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden.

2) An Wochenenden und Feiertagen kann bei vollkontinuierlichem Schichtdienst Vollarbeit bis zu 12 Stunden (ausschließlich Pause) geleistet werden, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Wochenenden und Feiertragen erreicht werden können.

3) Die tägliche Höchstarbeitszeit kann über 8 Stunden täglich hinaus nur verlängert werden, wenn mindestens die 8 Stunden täglich überschreitende Zeit im Rahmen von Bereitschaftsdienst nach Bereitschaftsdienststufe C und D geleistet wird. Die tägliche Höchstarbeitszeit einschließlich Pause beträgt hierbei 13 Stunden.

4) Wird die tägliche Höchstarbeitszeit über 12 Stunden hinaus verlängert muss in unmittelbarem Anschluss an die Beendigung der Arbeitszeit eine Ruhezeit von mindestens 11 Stunden gewährt werden. Die sonst übliche Ruhezeit beträgt ansonsten 10 Stunden.

5) Die nach der Bewertung der Bereitschaftsdienste errechnete vergütungsrelevante Arbeitszeit wird auf die arbeitsvertragliche Sollzeit angerechnet. Evtl. Minusstunden verfallen am Ende des Berechnungszeitraumes. 

§ 4 Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Bereitschaftsdienstzuweisung

Die Festlegung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, die Lage und Dauer der Bereitschaftsdienste sowie die Zuweisung der Bereitschaftsdienste zu den jeweiligen Stufen, sind für die jeweiligen Arbeitsbereiche entsprechend der Anlage 1 für die einzelnen Dienststellen zu erstellen und umzusetzen. Die Geschäftsstelle und MAV prüfen die eingereichten Unterlagen gemeinsam und veranlassen die Umsetzung.

Bei Veränderung der Inanspruchnahme während des Bereitschaftsdienstes verpflichten sich die Parteien, die Stufung gemäß der Anlage 1 neu zu bestimmen.

Anlage 1 ist Bestandteil dieser Dienstvereinbarung

§ 5 Ausgleichszeitraum

Der Ausgleichszeitraum nach § 7 Nr. 1 b des ArbZG sowie der Berechnungszeitraum nach § 1 Abs.1 der Anlage 5 des AVR wird auf 52 Wochen (1 Jahr) festgesetzt .

§ 6 Ruhepausen

Die Lage der Ruhepausen ist gemäß § 1 Abs. 7 der Anlage 5 AVR für die jeweiligen Arbeitsbereiche individuell im Dienstplan festzulegen. 

Abweichend hiervon wird gemäß § 1 Abs. 7 Anlage 5 AVR im Bedarfsfall eine Kurzpausenregelung ermöglicht. Diese Kurzpausenregelung ist auf dem Dienstplan schriftlich zu fixieren und vorab dem Dienstgeber und der MAV vorzulegen. Der Pausenrahmen soll 4 Stunden nicht überschreiten. Änderungen der Kurzpausenregelung sind vor Inkrafttreten gleichfalls an o.g. Stelle anzuzeigen.

Eine Pause von 30 Minuten muss spätestens nach 6 Stunden Arbeitszeit, bei mehr als 9 Stunden Arbeitszeit von 45 Minuten genommen werden. Mitarbeiter, die während der Pause in Rufbereitschaft sind und ihren Arbeitsplatz nicht verlassen können, wird die entsprechende Pausenzeit entsprechend der jeweiligen Bereitschaftsdienststufe/Vollarbeit vergütet.

§ 7 Notfallklausel

Von den Vorschriften dieser Dienstvereinbarung kann unter den Voraussetzungen des § 14 ArbZG aus dringenden dienstlichen Gründen gemäß § 8 Abs. 8 der Anlage 5 AVR abgewichen werden.

Das Arbeitszeitgesetz lässt es zu, dass in außergewöhnlichen Fällen nicht vorhersehbarer Arbeitsbelastung auch ein Überschreiten der täglichen Arbeitszeit möglich ist.

§ 8 Inkrafttreten und Laufzeit
1) Diese Dienstvereinbarung tritt zum 1.1.2007 in Kraft. Sie kann von jeder Seite mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31.07.2007.

2) Die Dienstvereinbarung kann ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden, wenn sich infolge einer Änderung des Arbeitszeitgesetzes oder der §§ 7 – 9 der Anlage 5 AVR materiellrechtliche Auswirkungen ergeben oder weitere Regelungsmöglichkeiten für die Parteien der Dienstvereinbarung eröffnet werden. 

Rein formelle Änderungen berechtigen nicht zu einer Ausübung des Sonderkündigungsrechts.
3) 
Ungeachtet der Kündigungsmöglichkeit wird die Dienstvereinbarung zunächst befristet bis zum 31.07.2007 abgeschlossen.
4) Im Falle einer Kündigung oder rechtzeitig vor Ablauf der Befristung, werden die Parteien der Dienstvereinbarung über den Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung oder über die Verlängerung der Laufzeit der Dienstvereinbarung in Verhandlungen treten.

§ 9 Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt.

Dienstvereinbarung Anlage 1

1. Allgemeines, Geltungsbereich

In dieser Anlage wird die Zuweisung der einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes 

gemäß AVR Anlage 5 § 9 Abs. 1 c geregelt.

Diese Anlage zur Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
Bereitschaftsdienst gemäß AVR Anlage 5 § 8 Abs. 1 (a) bis (c) leisten

2. Zeitdokumentation

1. Die geleisteten Arbeitszeiten werden für jeden Tag wie folgt erfasst und dokumentiert:

a. Beginn und Ende der Vollarbeitszeit

b. Beginn und Ende des Bereitschaftsdienstes

c. Beginn und Ende der Zeiten der Inanspruchnahme während des Bereitschaftsdienstes aufgeschlüsselt nach Art der Tätigkeit und Name des Patienten.

Die Arbeitszeiten sind mit einer Genauigkeit von 5 Minuten zu erfassen und zu 

dokumentieren. Die Erfassungsdokumente werden vom Mitarbeiter sowie vom Vorgesetzten unterzeichnet. Eine Kopie dieser Dokumente wird unter Unkenntlichmachung der Patientennamen der Verwaltung/MAV zugeleitet. Das Original hat die entsprechende Abteilung für 2 Jahre aufzubewahren.

Die Zeitdokumentation erfolgt durch selbstaufschrieb der jeweiligen Mitarbeiterin/Mit- arbeiters. Der Eintrag der Arbeitsleistungen hat spätestens am Ende des jeweiligen Arbeitstages zu erfolgen. Die Zeitdokumente sind monatlich der Geschäftsstelle/MAV vorzulegen.

3. Verfahren zur Stufenzuweisung

Die dokumentierten Arbeitszeiten werden durch Dienstgeber und MAV ausgewertet. Für die Ermittlung der während des Bereitschaftsdienstes durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistungen, wird jeweils ein Zeitraum von mindestens 5 Kalendermonaten festgelegt:

Zeitraum 1    01.Januar bis 31. Mai

Zeitraum 2    01. Juli bis 30. November

Die Zuweisung der einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt für die Dauer von 6 Kalendermonaten, jeweils zum 01.Juli bzw. 01.Januar des der Zeitdokumentation folgenden Kalendermonats. Die Stufen werden den Mitarbeitern sowie deren Vorgesetzten schriftlich mitgeteilt

